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Die Durchführung der Lebensmittelkontrolle
in der Schweiz im Jahre 1959

Le contrôle des denrées alimentaires en Suisse en 1959

I. Bericht des Eidg. Gesundheitsamtes

A. Gesetzgebung und Allgemeines

Im Berichtsjahr erfolgte keine Revision der Bestimmungen der eidg.
Lebensmittelverordnung. Dagegen erliess der Bundesrat am 12. Mai einen neuen Be-
schluss über die Ausübung des Handels mit Wein, der denjenigen vom 12.Juli
1944 ersetzt. Ohne grundsätzliche Aenderungen an den bisherigen Bestimmungen

vorzunehmen, wurde mit dem neuen Beschluss eine bessere Anpassung an
die bestehenden Verhältnisse angestrebt. Das Eidg. Departement des Innern hat
hierauf, durch Verfügung vom 23.Juli, den zum erwähnten Bundesratsbeschluss
gehörenden Gebührentarif revidiert und rückwirkend auf den 1.Januar 1959 in
Kraft gesetzt.

Ferner wurde durch ein Kreisschreiben des gleichen Departementes an die
kantonalen Aufsichtsbehörden über den Verkehr mit Lebensmitteln und
Gebrauchsgegenständen, vom 29. Mai, der Teuerungszuschlag auf den Grundansätzen

des «Gebührentarifs für amtliche Lebensmitteluntersuchungsanstalten der
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